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Verordnung 

der Regierung von Unterfranken 
vom 12 .08.1985 Nr. 820-8622.01 - 23/83 

über das 

Naturschutzgebiet „Weyhershauk" 

Auf Grund von Art. 7, 45 Abs. 1 Nr. 2 a und Art. 3 7 
Abs. 2 Nr. 2 des Bayerischen Naturschutzgesetzes 
(BayNatSchG) erläßt die Regierung von Unterfranken 
folgende 

Verordnung: 

§ 1 

Schutzgegenstand 

Gebietsteile des Weyhershauk nordwestlich von Ostheim 
v .d.Rhön, Landkreis Rhön-Grabfeld, werden unter der 
Bezeichnung „Weyhershauk" in den in § 2 bezeichneten 
Grenzen als Naturschutzgebiet geschützt. 

§ 2 

Schu tzgcb ictsgrenzen 

( 1) Das Naturschutzgebiet hat eine Größe von ca. 2 7 ,2 ha 
und liegt in der Gemarkung Ostheim v.d.Rhön, Stadt Ost
heim v.d.Rhön, Landkreis Rhön-Grabfeld. 

(2) loie Grenzen des Naturschutzgebietes ergeben sich 
aus den Schutzgebietskarten M 1 : 2 5 .000 und M 1 : 5 .000 
(Anlagen 1 und 2), die Bestandteil dieser Verordnung 
sind. 2Maßgebend für den Grenzverlauf ist die Karte 
M 1 : 5.000. 

§ 3 

Schutzzweck 

Zweck der Festlegung des Naturschutzgebiets ist es, 

1. das nördlichste bayerische Vorkommen eines bedeu
tenden Kalkmagerrasens in seiner besonderen Arten
zusammensetzung einschließlich der angren/.enden Ge
büschformationen zu erhalten, 

2. einen Biotopkomplex im Grenzbereich vom Buntsand
stein zum Muschelkalk mit Zeugen ehemaliger Nut
zungsformen in seiner Verzahnung zu erhalten, 

3. die auf die besonderen Standortbedingungen angewie
senen Tier- und Pflanzenarten und ihre Lebensgemein
schaften zu schützen und ihnen den notwendigen Le
bensraum zu sichern. 

§ 4 

Verbote 

(1) lim Naturschutzgebiet sind nach Art. 7 Abs. 2 
BayNatSchG alle Handlungen verboten, die zu einer Zer
störung, Beschädigung oder Veränderung des Gebietes 
oder seiner Bestandteile oder zu einer nachhaltigen Stö
rung führen können. 2Es ist deshalb vor allem verboten: 

1. Bodenbestandteile abzubauen, die vorhandenen Mauer
und Treppenstrukturen sowie die Steinriegel zu verän
dern, Aufschüttungen, Ablagerungen, Grabungen, Boh
rungen oder Sprengungen vorzunehmen oder die Bo
dengestalt in sonstiger Weise zu verändern, 

2. unterirdisch Wasser zu entnehmen, Quellaustritte, 
Gewässer sowie den Zu- und Ablauf des Wassers oder 
den Grundwasserstand zu verändern oder neue Gewäs
ser anzulegen, 

3. die Lebensbereiche (Biotope) der Pflanzen und Tiere 
zu stören oder nachhaltig zu verändern, insbesondere 

sie durch chemische oder mechanische Maßnahmen 
zu beeinflussen, 

4. Bäume, Sträucher sowie sonstige Pflanzen oder Pflan
zenbestandteile jeglicher Art einzubringen, zu entfer
nen oder zu beschädigen, 

5. Tiere auszusetzen, freilebenden Tieren nachzustellen, 
diese Tiere zu fangen oder zu töten, Brut- und Wohn
stätten oder Gelege solcher Tiere zu stören, fortzuneh
men oder zu beschädigen, 

6. bauliche Anlagen im Sinne der Bayerischen Bauord
nung zu errichten, zu ändern oder deren Nutzung zu 
ändern, Leitungen zu errichten oder zu verlegen, Stra
ßen, Wege, Plätze oder Pfade neu anzulegen oder be
stehende zu verändern sowie Bild- oder Schrifttafeln 
anzubringen, 

7. Feuer anzumachen, das Gelände zu verunreinigen so
wie Sachen jeder Art zu lagern, 

8. eine andere als die nach § 5 zugelassene wirtschaftliche 
Nutzung auszuüben. 

(2) Weiter ist es nach Art. 7 Abs. 3 Satz 2 Halbsatz 2 
Bay NatSchG verboten: 

1. außerhalb der dem öffentlichen Verkehr gewidmeten 
Wege zu reiten, mit Fahrzeugen aller Art oder mit 
Wohnwagen zu fahren oder diese dort abzustellen, 

2. zu zelten, zu lagern sowie Flugsport jeglicher Art ein
schließlich Modellflugsport zu betreiben, 

3. Lärm zu verursachen. 

§ 5 

Ausnahmen 

Ausgenommen von den Verboten nach Art. 7 Abs. 2 
BayNatSchG und § 4 Abs. 1 und 2 dieser Verordnung 
sind: 
1. die rechtmäßige Ausübung der Jagd ;Jagdeinrichtungen 

dürfen jedoch nur mit Zustimmung des Landratsamtes 
Rhön-Grabfeld - untere Naturschutzbehörde - errich
tet werden; 

2. die ordnungsgemäße landwirtschaftliche Bodennut
zung in Form des extensiv betriebenen Streuobstbaus 
auf den bisher entsprechend genutzten Flächen in der 
bisherigen Art und im bisherigen Umfang sowie der 
Schafbeweidung (Wanderschäferei) auf den Kalkma
gerrasenflächen ohne Pferchanlagen; 

3. die Entnahme einzelner Waldbäume; Bäume mit Hor
sten oder Bruthöhlen dürfen jedoch nur mit Zustim
mung des Landratsamtes Rhön-Grabfeld - untere Na
turschutzbehörde - gefällt werden; 

4 . Unterhaltungsmaßnahmen an den dem öffentlichen 
Verkehr gewidmeten Wegen im gesetzlich zulässigen 
Umfang; hierzu zählt nicht das Aufbringen eines staub
freien Fahrbahnbelages, wie Teer, Beton und dgl. auf 
vorhandene wassergebundene Wege; 

5. das Aufstellen oder Anbringen von Zeichen oder Schil
dern, d ie auf den Schutz oder die Bedeutung des Ge
bietes hinweisen, oder von Wegemarkierungen, Warn
tafeln, Ortshinweisen, Sperrzeichen oder sonstigen Ab
sperrungen, wenn die Maßnahme auf Veranlassung 
oder mit Zustimmung der Naturschutzbehörden er
folgt; 

6. die zur Erhaltung der Funktionsfähigkeit des Schutz
gebietes notwendigen und von den Naturschutzbehör
den angeordneten Überwachungs-, Schutz- und Pflege
maßnahmen. 



184 Amtsblatt der Regierung von Unterfranken Nr. 17/1985 

§ 6 § 7 

Befreiungen 

{l) Von den Verboten nach Art. 7 Abs. 2 BayNatSchG 
und § 4 Abs. 1 und 2 der Verordnung kann gemäß Art. 49 
BayNatSchG in Einzelfällen Befreiung erteilt werden, 
wenn 

1. überwiegende Gründe des allgemeinen Wohls die Be
freiung erfordern oder 

2. die Befolgung des Verbots zu einer offenbar nicht beab
sichtigten Härte führen würde und die Abweichung mit 
den öffentlichen Belangen im Sinne des BayNatSchG, 
insbesondere mit dem Schutzzweck dieses Natur
schutzgebietes vereinbar ist oder 

3. die Durchführung der Vorschrift zu einer nicht gewoll
ten Beeinträchtigung von Natur und Landschaft führen 
würde. 

(2) Zuständig zur Erteilung der Befreiung ist die Regie
rung von Unterfranken - höhere Naturschutzbehörde - , 
soweit nicht nach Art . 49 Abs. 3 Satz 1 BayNatSchG die 
oberste Naturschutzbehörde zuständig ist. 

Ordnungswidrigkeiten 

Nach Art.52 Abs. l Nr.3, Art.7 Abs.3 Satz4 
BayNatSchG kann mit Geldbuße bis zu fünfzigtausend 
Deutsche Mark belegt werden, wer vorsätzlich oder fahr
lässig einem Verbot des § 4 Abs. 1 Satz 2 und Abs. 2 die
ser Verordnung zuwiderhandelt. 

§ 8 

Inkrafttreten 

Diese Verordnung tritt am 30. August 1985 in Kraft. 

Würzburg, 12. August 1985 
Regierung von Unterfranken 

Dr. Vogt 
Regierungspräsident 
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SCHlITZGEBIETSKARTE 

zur Verordnung über das Naturschutzgebiet 
,.Weyhershauk" 

vom 12.08.1985 

(Verzeichnis der Naturschutzgebiete beim 
Landesamt für Umweltschutz Nr. 600.45 ) 
Maßstab l : 25 000 

1usschnitt TK 25 000 
Blatt 5527 

1 
--- Grenze des Schutzgebietes 
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Anlage 2 
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SCHUTZGEBIETSKARTE 

zur Verordnung über das Naturschutzgebiet 

,,Weyhershauk" 

vom 12.08.1985 

(Verzeichnis der Naturschutzgebiete beim 
Landesamt für Umweltschutz Nr. 600.45) 

Maßstab 1 : 5 000 

Ausschnitt aus N.W. CXII - 4 1 
N.W. CXII - 42 

D Grenze des Schutzgebietes 


